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Kleinere Beıitrage
Die Neuordnung der portugiesischen Patronatsrechte

in Fernasien VOoO  S I pr1 1028
Von Dr Theodor in Berlin

Bekanntlich hat Portugal 1m Jahre 1911 ın radıkaler orm die
Irennung VOo  — Staat un: Kırche vollzogen. Logischerweise damıiıt
auch das Konkordat VOo  — 18586, ın welchem die Patronatsrechte der DOT -tugıesischen Keglerung über 1ne Anzahl ternöstlicher Biıstümer
schrieben werden, Fall KOomMmMen mussen. ber 1im Dekret VOoO

November 1913, das die Anwendung des Irennungsgesetzes aut die
Kolonien brachte, wurde ausdrücklich bestimmt, daß dıe egelung der
Patronatsrechte In Ostindien einer späteren Gesetzgebung vorbehalten sel.
Die Lissaboner KRegierung VoNn damals WAar scheinbar der Auffassung,daß S1e ın den Kolonien Airıkas un: auf Timor, nıemand iıhrer Macht
entgegentrat, das Irennungsgesetz ungestrait werde durchführen können,während S1e für Ostindien, /o dıe Tümmer ehemaliger portuglesischerHerrlichkeit Von dem groben britischen Kolonialmeer umflutet werden,Bedenken trug, den mıt dem kırchlichen Patronatsrecht verbundenen
politischen Einduß preiszugeben. DIıie Bedenken mußten sıch stei1gern,je mehr der portuglesischen Regilerung lar wurde, daß die Tren-
nungsgesetze selbst In den airıkanischen Kolonien rec. unerIiIreuliche
Lrscheinungen hervorrieien. In Liıissabon beobachtete INan nıcht ohne
Unruhe, daß die Lücken, die ıne kırchenfeindliche Gesetzgebung 1
katholischen, portugiesischen Misiıonspersonal ger1ssen e, VOo  - rote-stantıschen amerıkanıschen Missionsgesellschaften aufgefüht wurden. Da:
erschien den Portugiesen Tür ihre natıonal-kolonisatorischen Ziele ebenso
gelährlıch, w1e€e ıhrem katholischen ELmpänden, das auf der ıberischen
Halbinsel TOTLZ allen kırchenpolitischen ırbeln doch immer wieder
durchschlägt, unsympathisch WAar Die portuglesische KReglerung Tfühlte
sıch deshalb edrängt, nach und nach das Trennungsgesetz VOo  e} den
Kolonien praktisch, WEeNN auch N1C. grundsätzlich, vollständig zurück-
zuzıchen. Den vorläufigen Abschluß dieser Entwicklung brachte das.
Dekret VOo Oktober 1926, dessen Hauptinhalt ın dieser Zeıtschriuit,Jahrgang 1927, 50 mitgeteilt wurde. Hatte Portugal ın der m1ss10ns-
polıtischen Behandlung selner afrıkanischen Besıtzungen viel äßıgungund Klugheit bewilesen, mußte sich auch für Fernasien unschwer 1ıne
Staat und Kirche beiriedigende Lösung finden lassen. S1e wurde 1n
einem VOoO Apostolischen Stuhl und der portuglesischen RegierungApril 19928 unterzeichneten Abkommen Testgesetzt, das der Osservatore
Romano Vo Maı veröfientlichte.

Das Abkommen umfaßt Artikel, ın denen dıe wichtigsten Ange-ljegenheiten aus dem kirchenpolitischen Fragenkomplex OÖstindiens,
Soweıt ortuga. interessiert, Ne  — Tre werden. Für die JuristischeGesamtwertung dieses Dokumentes ist die Präambel mmen mıiıt der
Schlußbestimmung 1m letzten Artiıkel Von ausschlaggebender Bedeutung.Die Einleitung knüpit nämlich das Konkordat VOo  - 1886 un
stillschweigend OTauUS, daß bıs dahın rechtliıch noch ın Tra stand
Tatsächlich War ja weder Vo Apostolischen Stuhl noch VOo  — der DOT -
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tuglesischen Reglerung ausdrücklich gekündigt worden. uch dıe NEUEC

Vereinbarung ebt das iIrühere Konkordat nıicht als (1anzes auf, sondern
ändert NUu.  y ın ein1gen Teıjlen aD un sagt ZU Schluß TL  e 9), daß
alle iIrüheren Rechtsbestimmungen insofern null un nıchtig selen, als
s1e dem gegenwärtigen Abkommen wiıiderstreiten. Daraus ergıbt sıch,
daß dıe NEUC Vereinbarung als ıne des im übrigen weiıter -
bestehenden Konkordats VOIL 1886 aufgefaßt werden muß Offenbar AUS

diesem Grunde hat INa  — dem vorliegenden Aktenstück nıcht die DBe-
zeichnung „Konkordat” verliehen, sondern ihm den minderen Namen
einer „Vereinbarung” (Accordo) gegeben.

Wie die Präambel sagl, machten einerseıts dıe mıiıt der AusIiührung
des Konkordats VOo  > 1856 verbundenen Schwierigkeıten und andererseılts
dıe veränderten Zeitverhältnisse ıne Neuregelung ın dreı Punkten
wünscht: in der Umschreibung der Diözesen, In der Ernennung
der Bischöfe, in der doppelten Jurisdiktion.

ehmen WI1Tr dıe aufgezeichneten Punkte der Reıhe nach VONT.

Umschreıbung der Diözesen. Auft Grund des Kon-
kordats VON 1586 Portugal, das ehedem sämtliche Bistüuümer Fern-
aslens Tür eın Patronat beanspruchte, ın ezug auf olgende Bıstümer
geWwIlsse Rechte und Pfliıchten Erzbistum (108 mit den Suliraganaten
Damao, Kotschin und St Thomas VOI Maiılapur, ferner Bıstum Bombay,
Mangalor, Quailon, Madura (Trichinopoli) und Macao. Die Kırchenpro-
V1NZ (Ü03 WAar organısıert worden, daß sS1e ohne Rücksicht au{i den
geographischen Zusammenhang möglichst alle VOI Portuglesen De-
siedelten (reblete 1ın Vorderindien umschloß. SO gehörten die ın den
Diözesen Calcutta und Dacca zerstreuten portuglesischen Pfiarreıen ZU.
Bistum St. Thomas de Maılapur, VOoONn dem s1e ın der Luftlinıe eLiwa
1500 Kılometer entiernt 1ınd. Die portuglesische Regıerung damals
die römische Kurle einer Diözesaneinteillung eZWUNSCNH, be1l der einzlg
das nationale oment maßgebend WAar, und aqalle Regeln einer gesunden
kirchlichen Verwaltung aqaußer acht gelassen wurden.

Die Neuordnung stellt eın zwischen dem natlo-
nalen und dem territorıalen Prinzip 1ın der Diözesanumschreibung dar
Von der 1Öözese St. 'Xhomas de Mailapur werden ihre bisher1igen, ın den
Diözesen alcutta, Dacca und Trichinopoli liegenden Pfarreien abge-
zweigt, während sS1e die näher gelegenen portuglesischen Piarreıen in
Madras und Tanj]ore behält. en der Verluste Territorium und
Personal soll die enannte 1Özese anderweitig entschädigt werden. Es
ist also nıcht daran gedacht, dıe 1Öözese St Thomas, deren Bischof{fssitz
sıch ın allernächster Nachbarschaft VOoO  — Madras belndet die ittel-
punkte dieser beiden Städte liegen eLwa Kılometer voneinander ent-
ern eingehen lassen, vielmehr wiıird s1e gSCNh ıhrer nationalen
Kıgenar aufifrechterhalten. Anders stellt ıch das Verfiahren mit der
1Özese amaO0o, die sich ın ihre portugiesischen und englischen Be-
standteile aufgelöst sıcht. Dıie portuglesischen Besitzungen ın Damao
SOWIl1e dıe kleine Insel Dıu 1m Norden fallen die Erzdiözese 03, dıe
Von jetzt ab den Titel „Erzbiıstum VOo  — (108 un Damao“ iührt; dıie CNS-
ischen Teıle vergröbern dıe Erzdiözese Bombay uch in dıiesem Falle
ist auf dıe nationale Kigenart Rücksicht g  DA worden. Noch mehr!
Die portuglesischen Piarrer der beıiıden Pfarrkirchen in Bombay St. Xaver
un Unsere TAauU VOoON der Herrlichkeit führen während ihrer Amtszeit
den Titel VON Geheimkämmerern Seiner Heiligkeıit. Kerner wird der
Erzbischo{f VO  a Bombay abwechselnd der portuglesiıschen und britischen
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Natıionalität eninommen werden. DIie Veriechter der Miınderheitenkultur
in Kuropa werden nicht mıiıt Unrecht einen Vergleich anstellen zwischen
dem lıberalen Verhalten Fnglands, das nıichts dagegen einwendet, daß 1n
seinem Herrschaftsgebiet In Ostindien konkordatsmäßig eiIn portugle-sischer Bıschof ernannt wird, und der Engherzigkeit verschliedener
Staaten Kuropas, dıie nıcht zulassen, daß In Diözesen mıiıt einer fast
ausschließlich iremdsprachigen Nationalıtät eın Bischof dieser Natılo-
nalıtät die Spiıtze gestellt WwWIrd

Erhennunf£ der Bıschöfle. Gemäß dem Konkordat VOo  —
1856 besaß die portuglesische Kegierung Tür dıe Bıstüuümer der Kirchen-
Provınz (108 un das Bıstum Macao das Nominationsrecht, Tür die übrıgen
obengenannten Biıstüuümer wählte 1E Aaus dreı VOo (;0anesischen Erzbischof
vorgeschlagenen andıdaten einen Aaus. Fntsprechend der Rechtsentwick-
lung der Neuzeıt hat sich der Apostolische Stuhl in der Vereıin-
barung die Irele Ernennung der Bischöie vorbehalten, jedoch S: daß der
portuglesischen Regierung e1INn gewilsser Einfluß gewahrt bleıbt. Dieser
Eiınduß ist gröher bei der Besetzung der Bistümer der (10anesischen
Kirchenprovinz un Macao, geringer be1l den übrıgen Bıstümern. Wenn
für G(Ü03, Kotschin, St 'Thomas und Macao eın Bischof erne
ist, wählt der Apostolische Stuhl nach den gewohnten Informationen
den Kandidaten Aaus un teıilt selnen Namen der Reglerung ıIn Lissabon
mit, die, talls keine politischen Bedenken vorliegen, den Betreffenden
binnen wel Monaten offiziell als iıhren Kandıdaten dem Apostolischen
Stuhl vorschlägt. Be1l der FErledigung des Bischofsstuhles ıIn BombayYy,
Mangalor, Quilon und Madura (Triıchinopoli) wählt der Apostolische
Stuhl w1e oben den Kandıdaten AUS, gibt den Namen der portugiesischen
Reglerung bekannt, dıe ihn bınnen einem Monat amtlıch der Römischen
Aurlie In Vorschlag bringt. Das Recht, Gründe politischer Natur
den Von Rom Erwählten geltend machen, wiıird diesem nıcht
zugestanden. Damıiıt rückt die Mitwirkung der portuglesischen Regıerung
be1 der erufung der letztgenannten Bıschöfe bis art diıe (Grenze
einer bloßen Formalıität, mıiıt der dıe Kirche ın dankbarer Erinnerung

dıe wertvollen Dıenste, die ortuga ehedem den Missionen in ÖOst-
indien erwlesen hat, dıe heutige Regıerung ehren wıiıll.

Die doppe TErı s 113 OöD. Das Bestreben, die Ange-
hörıgen der portugiesischen Patronatsbistümer AaUus natıonalen Gründen
möglichst ın der and behalten, 1m Anschluß das Konkordat
Von 1886 der Verordnung eführt, daß dıe Katholiken, cdıe Aaus diesen
Diözesen ın ıne andere 1özese Ostindiens übersiedelten, der Jurisdiktion
des Patronatsbischofs nıicht enNtzogen werden sollten. Natürlich War
notwendig, daß auch der Bischof des Ortes, sich dıe Wanderer
nledergelassen hatten, ıhnen gegenüber seine Vollmachten ausübte. SO
entstand die verwirrende oppelte Jurisdiktion. Das NEeEUE Überein-
kommen stellt ın diesem Punkte das gemeine Kirchenrecht wieder her,
ındem bestimmt, daß jeder Katholik außerhalb seliner Heimatdiözese
nach den gewOhnlichen Regeln dem Ortsbischof untersteht.

1äßt sich ber dıe vorhegende Vereinbarung
kurz folgendes SageN. Sıe schafft ın der Patronatsirage Ostindiens ıne
klare Rechtslage, die mıt einigen Fäden dıie Gegenwart 1ne weite
Vergangenheit knüpft, die mıt Rücksicht auft die kirchenpolitische Ent-
wicklung ın or{uga. die Vorrechte einer andersgearteten Zeıt zurück-
nımmt, un die sıch möglichst sia ın den Rahmen der ın der Neuzeiıt
herausgearbeıteten kirchlichen Rechtsgrundsätze infügt.


